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 66 - Verkehr und Grünflächen 

Vorl. Nr.: V/2023/1311 

Datum: 27.10.2023 

 

Gremium Sitzung am   

Ausschuss für Klimaschutz 

und Umwelt 

01.02.2024 öffentlich Entscheidung 

 

 

Tagesordnung 

 
Schaffung einer interkommunalen Koordinierungsstelle Wasserrückhalt im Wald im 

Rahmen einer LEADER Förderung 
 

Beschlussvorschlag 

 

Der Ausschuss für Klimaschutz und Umwelt beschließt: 
1.  Sich an der Schaffung einer interkommunalen Koordinierungsstelle 

Wasserrückhalt im Wald zu beteiligen, sofern Fördermittel generiert und die 
Finanzierung der Eigenmittel von den Teilnehmern sichergestellt werden. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechende Kostenaufteilung sowie die 

dazugehörige Verwaltungsvereinbarung dem Ausschuss zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen 

 

 

Haushaltsmittel 
vorhanden 
 

 
 

 
    ja 

 

    nein 
 

    entfällt 
 

Wenn ja 
Budget: 
 

 
      

Wenn nein 
Deckungsvorschlag: 
 

 
      



Stellungnahme: 
 

Für das Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von voraussichtlich 2.926,69 € benötigt, 
die wie folgt gedeckt werden könnten: Sachkonto 5291210, Kostenstelle 60313, 
Kostenträger 56122. Für das Jahr 2025 müssten 6.818,13 € und für 2026 3.979,04 

€ etatisiert werden. 

 

 

Begründung 

 
Ein Rückhalt von Wasser im Wald dient neben der Starkregenvorsorge auch der 

Klimawandelanpassung, der Verbesserung des natürlichen Bodenwasserhaushaltes im 
Wald und Verminderung der Waldbrandgefahr. Derzeit werden von verschiedensten 

Akteuren (Kommunen, Wald und Holz NRW, Privatwaldeigentümer, Bürgerinitiativen 
u.v.m) Projektideen entwickelt. 
 

Die LEADER-Voreifel Arbeitsgruppe Natur, Wasser & Landwirtschaft schlägt deshalb 
die Schaffung einer Koordinierungsstelle vor.  

Mögliche Aufgaben wären:  
- Zusammentragen der vorhandenen Analysen, Karten, Konzepte und 

Projektideen 

- Identifizieren der geeigneten Maßnahmen anhand der zusammengetragenen 
Grundlagen 

- Ergänzende und vertiefende Ortsbegehungen 
- Beurteilung der Umsetzbarkeit der einzelnen Maßnahmen 
- Erstellung eines Maßnahmenkatalogs 

- Unterstützung der oben genannten Akteure bei Projekten und Projektideen  
- Aktive Ansprache neuer Akteure 

- Beratung bei der Umsetzung der Projekte (bezogen auf Genehmigung, 
Fördermittel etc.) 

- Informationsaustausch und Rückkopplung mit den Kommunen und anderen 
Akteuren 

- Zuarbeit für die Öffentlichkeitsarbeit der Kommunen und anderer Akteure  

- Initiierung eines Monitorings der umgesetzten Maßnahmen 
- GIS-unterstützte Darstellung eines Maßnahmenkatasters 

 
Es handelt sich um eine auf 2 Jahre befristete Personalstelle. Neben den 
Personalkosten wären noch Gemeinkosten, Reisekosten, Materialkosten und Kosten 

für Vernetzungstreffen aufzubringen. Insgesamt wird für die Projektlaufzeit ein Budget 
von ca. 183.000 Euro geschätzt. Sofern alle 4 Leader Kommunen am Projekt 

teilnehmen, würde die Stelle von den Kommunen zu gleichen Teilen getragen und ggf. 
noch Anteile von den Kreisen übernommen. Bei einer LEADER-Förderung von 70 % 
ergibt sich für die Stadt Meckenheim ein Kostenaufwand von insgesamt 13.723,86 

Euro (bzw. 9.149,24 Euro bei Beteiligung der Kreise). 
 

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, sich an diesem interkommunalen 
Klimafolgeanpassungsprojekt zu beteiligen, sofern Fördermittel generiert und die 
Finanzierung der Eigenmittel von den Teilnehmern sichergestellt werden. 

 
Derzeit wird geklärt, welche Kommunen an dem Projekt teilnehmen und ob der Rhein-

Sieg-Kreis und der Kreis Euskirchen sich an dem Projekt finanziell beteiligen möchten. 
Sofern für das Projekt Fördermittel generiert werden können, werden die Modalitäten 
für die Zusammenarbeit in einer Verwaltungsvereinbarung niedergeschrieben. Diese 

wird dann im Fachausschuss beraten und anschließend im Rat zur Beschlussfassung 



vorgelegt. 
 
Für das Jahr 2024 müssten 2.926,69 € aufgewendet werden. Da diese nicht im 

Haushaltsplan etatisiert wurden, schlägt die Verwaltung die Kostendeckung über 
Sachkonto 5291210, Kostenstelle 60313, Kostenträger 56122 vor. 

 
 
Meckenheim, den 27.10.2023 

 
 

Michaela Kempf  Marcus Witsch 

Sachbearbeiterin  Fachbereichsleiter 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

  Ja  Nein  Enthaltungen 
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